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Weg zu den Sportstätten 

Die Wege zu außerschulischen Sportstätten (Naumburghalle, Turnhalle Mascherode, Heid-

bergbad, SVBS Südsee, …) sind eigenverantwortlich zu organisieren und zu bewältigen. Damit 

die Wege zu außerschulischen Lernorten sicher bewältigt werden können, ist von allen Ver-

kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern verantwortungsbewusstes und umsichtiges 

Verhalten nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung gefordert. Für die Wege ist genügend 

Zeit einzuplanen. Unterrichtswege zu den Sportstätten sind unverzüglich anzutreten und zu-

rückzulegen. 

Tischtennisplatten 

Die aufgestellten Tischtennisplatten in den Pausenhallen der Gebäude B und G dürfen für 

Tischtennisspiele auch in den Pausen benutzt werden. Die Tischtennisplatten sind pfleglich zu 

behandeln und sauber zu halten. Die Tischtennisplatten dürfen nicht versetzt werden. Auf der 

Tischtennisplatte liegen, sitzen oder sich abstützen ist verboten. Auch das Abstellen von jegli-

chen Gegenständen, Trinkbecher, Flaschen oder anderen Nahrungsmitteln ist nicht gestattet. 

Tischtennisschläger müssen für Pausenspiele selbst mitgebracht werden. 

Anwesenheitspflicht beim Schulsport 

Aufgrund der Bestimmungen für den Schulsport von 2020 gibt es Regelungen für inaktive bzw. 

verletzte SuS im Sport. Hierbei gibt es Grundsätze bei der Möglichkeit der Anwesenheit und 

alternativer Teilnahmemöglichkeiten. Diese Grundsätze werden bei Bedarf der betroffenen 

Schülerin oder dem Schüler von der Sportlehrkraft erörtert und entsprechend abgesprochen. 

Eine Befreiung vom Sportunterricht kann nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen. Diese 

sind in der Regel dann gegeben, wenn 

1. Der Besuch der Sportstätte und der Aufenthalt eine weitere gesundheitliche Beein-

trächtigung ergeben würde und 

2. eine alternative Teilnahme am Lernprozess der Lerngruppe organisatorisch unmöglich 

ist.  
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Sportstättenbelehrung 

Allgemeines: Der Sportunterricht soll unter anderem Freude an sportlichen Aktivitäten ver-

mitteln und eigenverantwortliches Handeln des Einzelnen und von Gruppen fördern. Dies 

kann nur gelingen, wenn sich jeder an die Regeln hält, die für alle gelten, die die Sportstätte 

nutzen. 

1. Der Sportunterricht beginnt pünktlich zur vereinbarten Zeit.  

2. Die Umkleidekabinen selbst sind immer offen. Daher: Nichts in der Umkleidekabine liegen 

lassen! Für den Verlust persönlicher Gegenstände kann keine Haftung übernommen werden.  

3. Die Turnhalle darf nur nach Aufforderung durch die Sportlehrkräfte betreten werden.  

4. Die Turnhalle darf nur mit Sportschuhen betreten werden.  

5. Aus Hygiene- und Sicherheitsgründen ist die Einnahme von Speisen - auch das Kaugummi 

kauen - während des Sportunterrichts untersagt.  

6. Turngeräte (insbes. Trampoline ...) dürfen nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die 

Lehrkraft benutzt werden (Unfallgefahr!).  

7. Zum Sportunterricht ist geeignete Sportkleidung zu tragen.  

8. Brillenträger sollten eine Sportbrille tragen.  

9. Uhren und Schmuck sind vor dem Sportunterricht aus Sicherheitsgründen selbständig ab-

zulegen. Bei nicht abnehmbarem Schmuck müssen vorbeugende Maßnahmen getroffen wer-

den, um eine Gefährdung auszuschließen. Bsp.: Tunnel im Ohr können mit einem Plug ge-

schlossen bzw. mit Tape abgeklebt werden. Piercings an Kopf und Gesicht müssen mit Tape 

abgeklebt werden. Piercings an anderen Körperstellen müssen entfernt werden. Material, um 

die vorbeugende Maßnahmen durchzuführen muss eigenständig mitgebracht werden und 

wird nicht gestellt. Bei Nichtbefolgung ist eine aktive Teilnahme am Sportunterricht nicht mög-

lich; es wird ein sporttheoretischer Auftrag erteilt.  

10. Das Verlassen der Sporthalle erfolgt nur nach erfolgter Abmeldung bei der Lehrkraft.  
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11. Für den Aufbau und Abbau benötigter Geräte sind alle Schülerinnen und Schüler nach Auf-

forderung zuständig. 

12. Die Umkleidekabinen sind so zu verlassen, wie sie vorgefunden wurden. Müll ist in den 

dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 

13. Ergänzung zu „Anwesenheitspflicht beim Schulsport“: 

Über die Befreiung einer Schülerin oder eines Schülers vom Sportunterricht bis zu drei Mona-

ten entscheidet die Schulleitung.  

Die Schulleitung kann die den Sportunterricht erteilende Lehrkraft ermächtigen, Schülerinnen 

und Schüler bis zur Dauer eines Monats von der Teilnahme am Sportunterricht oder von be-

stimmten Teilbereichen zu befreien.  

Die vom Sportunterricht befreiten Schülerinnen und Schüler sind nach Maßgabe ihrer Beein-

trächtigung grundsätzlich zur Anwesenheit im Sportunterricht verpflichtet und können zu un-

terstützenden Tätigkeiten herangezogen werden.  

Die über einen Monat hinausgehende Befreiung von der Teilnahme am Sportunterricht oder 

von bestimmten Teilbereichen spricht die Schulleitung auf schriftlich begründeten Antrag der 

Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers hin aus. 

Hierfür kann sie die Beibringung eines ärztlichen oder eines amtsärztlichen Attestes verlangen. 

Die Kosten des Attestes tragen die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährige Schülerin oder 

der volljährige Schüler. 

14. Arztbesuche können grundsätzlich nur außerhalb der Schulzeit gestattet werden. Ausnah-

men von dieser Regelung sollten rechtzeitig vorher mit den entsprechenden Lehrkräften (Klas-

sen-/ Beratungs-/ Sportlehrkraft) besprochen werden. 

15. Alle Entschuldigungen, die den Sportunterricht betreffen, müssen der Sportlehrkraft 

schriftlich vorgelegt werden.  

Entschuldigungen sind vom Arzt bzw. Ausbildungsbetrieb zu erstellen. Selbst erstellte Ent-

schuldigungen von minderjährigen Schülern sind NICHT wirksam. 
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16. Verspätungen, unentschuldigte Unterrichtsversäumnisse und vergessenes Sportzeug füh-

ren zu empfindlichen Abzügen der Note. 

17. Hat sich eine Schülerin oder ein Schüler während des Unterrichts verletzt, ohne dass die 

Sportlehrkraft es bemerkt hat, so muss die Schülerin oder der Schüler diese Verletzung bei 

seiner Lehrkraft melden! 

18. Für das Heidbergbad und dem SVBS-Gelände am Südsee gelten zudem die örtlichen Best-

immungen und Hausordnungen. Diese müssen eingehalten werden. Eine Belehrung dieser 

örtlichen Bestimmungen und Hausordnungen findet durch die Lehrkraft statt. 

 

Ich habe vorgenannte Regeln zur Kenntnis genommen und werde sie befolgen. 

 

Außerdem wurde ich über die Gefahren in der Turnhalle und im  

Straßenverkehr aufgeklärt. 

 


